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Fristansetzung zur Beantwortung der Beschwerde gemäss Art. 102 Bundes-
gerichtsgesetz (BGG)

Eberhard Aebischer gegen das Verwaltungsgericht des Kantons Bern,
Rechtsverweiqerun gs- /Rechtsverzöoeru nqeschwerde

Es wird lhnen ein Doppel der Beschwerde zugestellt mit der Einladung, eine allfällige
Vernehmlassung in 5 Exemplaren bis zum 4. März 2024 (nicht erstreckbare Frist)
einzureichen.

Die Vorinstanz wird gebeten, dem Bundesgericht die in der Sache ergangenen Akten mit
einem Aktenverzeichnis zuzustellen.

Alle Eingaben in dieser Sache sind unter Angabe der Geschäftsnummer an das
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, zu adressieren.

lm Auftrag der Präsidentin
der ll. öffentlich-rechtlichen Abteilung

Die Bu ndesgerichtsk anzlei

Beilage erwähnt

Kopie an: Adv. Dr. Daniel Häring, Basel; RA Christa Rempfler, St. Gallen
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gerichtsgesetz (BGG)

Eberhard Aebischer gegen das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Beschwerde
Rechtsverweigerun gs- /Rechtsverzö gerungeschwerde

Es wird lhnen ein Doppel der Beschwerde zugestellt mit der Einladung, eine allfällige
Vernehmlassung in 5 Exemplaren bis zum 4. März 2024 (nicht erstreckbare Frist)
einzureichen.

Die Vorinstanz wird gebeten, dem Bundesgericht die in der Sache ergangenen Akten mit
einem Aktenverzeichnis zuzustellen

Alle Eingaben in dieser Sache sind unter Angabe der Geschäftsnummer an das
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, zu adressieren.
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